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Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über eine Änderung der  
Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung: 

Positronenemissionstomographie (PET); PET / Computertomogra-
phie (CT) bei malignen Lymphomen 

 
Vom 21. Oktober 2010 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2010 be-
schlossen, die Richtlinie zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der ver-
tragsärztlichen Versorgung (Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung) in der 
Fassung vom 17. Januar 2006 (BAnz. S. 1523), zuletzt geändert am 17. Dezember 
2009 (BAnz. 2010, S. 870), wie folgt zu ändern:  
 
I. In Nummer 14 wird in § 1 nach der Nummer 5 die folgende Nummer 6 an-

gefügt: 
„6. Entscheidung über die Bestrahlung von mittels CT dargestellten Rest-
tumoren eines Hodgkin-Lymphoms mit einem Durchmesser von > 2,5 cm 
nach bereits erfolgter Chemotherapie“ 

II. In Nummer 14 wird nach § 4 folgender § 5 eingefügt: 
„§ 5 Zusätzliche Anforderungen an die Qualitätssicherung bei der Indika-

tion gemäß § 1 Nr. 6 
(1) Das in § 2 Abs. 3 beschriebene interdisziplinäre Team besteht min-
destens aus dem für die Durchführung und Befundung der PET verantwort-
lichen Facharzt gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, dem für den Patienten onkologisch 
verantwortlichen Arzt oder Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie 
und Onkologie und dem verantwortlichen Strahlentherapeuten. In diese 
Entscheidung sollen ggf. Ärzte weiterer betroffener Fachgebiete einbezo-
gen werden. 
(2) § 3 Abs. 2 gilt entsprechend. Ausgenommen hiervon ist die Rege-
lung nach § 3 Abs. 2 Spiegelstrich 1 und 4. anstelle des Spiegelstrichs 1 gilt 
„Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie “ 
(3) Anstellte von §2 Abs. 4 Nummer 3 gilt: PET-Befunde, die eine ent-
scheidende Änderung des therapeutischen Vorgehens begründen, sind 
grundsätzlich histologisch oder zytologisch bzw. im weiteren Verlauf bildge-
bend-apparativ zu verifizieren, um therapeutische Fehlentscheidungen zu 
vermeiden. Ausnahmen sind in jedem Einzelfall zu begründen. 

III. In Anlage III wird nach Nummer 3 folgende Nummer 4 eingefügt: 
„4.  PET bzw. PET/CT bei malignen Lymphomen 
Die Beschlussfassung zur Methode der PET bzw. PET/CT beim malignen 
Lymphom wird gemäß § 14 Abs. 4 der Verfahrensordnung des Gemeinsa-
men Bundesausschusses für die folgenden Fragestellungen für die Dauer 
von fünf Jahren ausgesetzt: 
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• Interim-Staging beim Hodgkin-Lymphom und bei aggressiven Non-
Hodgkin-Lymphomen nach zwei bis vier Zyklen Chemothera-
pie / Chemoimmuntherapie zur Entscheidung über die Fortführung der 
Chemotherapie / Chemoimmuntherapie.“ 

IV. Die Änderung der Richtlinie tritt einen Tag nach Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger in Kraft. 

 
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Homepage des Ge-
meinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 21. Oktober 2010 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß §91 SGB V 
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